
 

       

                                               35519 Rockenberg, 21.11.2025 
                                                 Wetteraukreis 
                                           Telefon 06033/9639-28 

 

  
 Die Bürgermeisterin 
              in 
    Rockenberg 

 

 
   - als Straßenverkehrsbehörde -  
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen 
Weihnachtsmarkt Oppershofen 
Sperrung der K 172 Södeler Straße ab der Hauptstraße bis hin zur 
Kirche in Höhe der Honiggasse 
 

Im Einvernehmen mit dem Fachdienst Straßenverkehrs- und 
Zulassungsangelegenheiten des Wetteraukreises in Friedberg, dem Regionalen 
Verkehrsdienst Wetterau, Hessen Mobil in Gelnhausen und der Straßenmeisterei in 
Friedberg ergeht gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 1 StVO folgende verkehrsregelnde Anordnung: 
 

Am Samstag, 06.12.2025 wird die K 172 Södeler Straße ab der Hauptstraße 
bis hin zur  Kirche in Höhe der Honiggasse, für den Gesamtverkehr voll 
gesperrt. 
 
Eine Zufahrt bis zur Honiggasse und Hasselgasse, kommend aus Richtung 
Friedensstraße, ist noch möglich. 
 
Für das Aufstellen der weihnachtlichen Buden, werden die Parkflächen zwischen 
der Gaststätte „Ratsschänke“ (Hauptstraße 3) bis hin zur Södeler Straße 
Hausnummer 11, am 06.12.2025, mittels eines Haltverbots gesperrt. 
 
Der Fahrzeugverkehr wird für die Zeit der Veranstaltung in beide Richtungen, 
über die Elisabethenstraße und Friedensstraße, umgeleitet. Um eine 
Befahrbarkeit sicherstellen zu können, wird auch hier am 06.12.2025, ein 
beidseitiges Haltverbot aufgestellt. 
 

Die betroffenen Anwohner werden gebeten, für diesen Tag Ihre Fahrzeuge 
außerhalb des gesperrten Bereiches und der Umleitungsstrecke zu parken oder 
wenn vorhanden, Ihr eigenes Grundstück dafür zu nutzen. 
 

Die Zufahrt für Notfall- und Rettungsfahrzeuge wird jederzeit sichergestellt. 
 
 

Diese Anordnung wird aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs 
erlassen. 
Sie wird mit der Aufstellung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 
wirksam und endet mit deren Beseitigung. 

                                                             
Die Bürgermeisterin als 
Örtliche Ordnungsbehörde 
-Straßenverkehrsbehörde- 
 
Olga Schneider 
Bürgermeisterin 


